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Welche Auswirkungen hat die Frauenquote auf die Mitbestimmung? Damit hat sich die ULA auch nach dem 
Jahreswechsel intensiv beschäftigt und neue Vorschläge erarbeitet.

NOTIZEN AUS BERLIN

Änderung bei Quote 
im Aufsichtsrat nötig

Ab dem 1. Januar 2016 soll eine Geschlech-
terquote von 30 Prozent für die Aufsichts-
räte mitbestimmter börsennotierter Unter-
nehmen gelten. Dies hat das Bundeskabi-
nett im Dezember in einem Gesetzentwurf 
beschlossen. Deutschlandweit betrifft die 
geplante Quote rund 100 Unternehmen. Ih-
ren Aufsichtsräten gehört stets ein leiten-
der Angestellter auf Arbeitnehmerseite an.

Für die Erfüllung der Quote soll der Auf-
sichtsrat als Ganzes betrachtet werden. 
Dies bedeutet, dass beispielsweise eine 
zu geringe Zahl von Frauen auf der An-
teilseignerseite durch die Arbeitnehmer-
seite ausgeglichen werden kann. Jede der 
beiden Seiten soll aber eine getrennte Er-
füllung der Quote („Getrennterfüllung“) 
beantragen können.

Der Referentenentwurf vom September 
2014 hatte noch eine getrennte Quote von 
jeweils 30 Prozent für die Anteilseigner 
und die Arbeitnehmerseite vorgesehen. 
Der leitende Angestellte sollte dabei außer 
Betracht bleiben. Dies wurde zutreffend 
damit begründet, dass ein Einzelsitz nicht 
quotierbar sei. In dieser Eindeutigkeit gilt 
diese Regelung im Regierungsentwurf nur 
noch für den Fall, dass eine Seite die Ge-
trennterfüllung beantragt.

Als Zugeständnis an Unternehmen mit 
stark einseitiger Geschlechterstruktur soll 
bei der Bestimmung der Mindestzahl von 
Personen des unterrepräsentierten Ge-
schlechts mathematisch auf- und abgerun-
det werden. Im Referentenentwurf war 
noch ein generelles Aufrunden vorgesehen.

Was tun für mehr Frauen in Führungspositionen? Die Quote kann sich positiv auswirken – 
bei einer Anwendung auch auf Europäische Gesellschaften (SE). Foto: ra2 studio – Fotolia

Keine Änderungen gab es beim Mechanis-
mus des „leeren Stuhls“. Ihm zufolge bleibt 
bei einem nicht quotengerecht besetzten 
Aufsichtsrat der Sitz des Kandidaten mit 
dem schlechtesten Wahlergebnis leer. Die 
Vakanz muss durch eine registergerichtli-
che Bestellung einer Person des unterre-
präsentierten Geschlechts gefüllt werden.

Der „Gesamterfüllung“ steht die ULA kri-
tisch gegenüber. Nach Meinung der ULA
setzt die Gesamterfüllung einen Anreiz 
für informelle Absprachen und intranspa-
rente politische Tauschgeschäfte im Vor-
feld von Aufsichtsratswahlen. Im Ergebnis 
schwächt die Gesamterfüllung den im Re-
ferentenentwurf noch stärker ausgeprägten 
Schutz der Position des Leitenden. Aus die-
sem Grund wird die ULA bei den parla-
mentarischen Beratungen im Februar und 
März fordern, zum Grundsatz der Getrenn-
terfüllung zurückzukehren. 

Zufrieden ist die ULA dagegen mit einer 
anderen Veränderung: Auch auf Europäi-
sche Gesellschaften (SE) soll die Quote 

-
rentenentwurf sah noch vor, dass die Quo-
te erfüllt werden sollte, aber nicht müsse. 
Das Problem: Die Modalitäten der Mitbe-
stimmung in einer SE sind weitgehend frei 
verhandelbar. Dadurch sind leitende Ange-
stellte in aller Regel nicht mehr in den Auf-
sichtsgremien vertreten. In ihrer Stellung-
nahme zum Referentenentwurf hat die 
ULA daher kritisiert, dass die Soll-Bestim-
mung quotenkritischen Unternehmen eine 

-
aktion regelrecht nahelege. Daher begrüßt 
sie die jetzt geplante Änderung der Quo-
tenregel auf SE-Unternehmen. 
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ULA-Sprecherausschusstag 2015

Zukunftskurs: Gestalten, 
motivieren, netzwerken

Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Wer-
tewandel sind die Leitthemen des ULA-
Sprecherausschusstages am 20. und 21. 
Mai 2015 in Berlin. Die Veranstaltung bie-
tet den gewählten betrieblichen Vertretern 
der leitenden Angestellten ein branchen-
übergreifendes Forum für einen Erfah-
rungs- und Meinungsaustausch zu wichti-
gen Zukunftsfragen aus Politik, Wirt-
schaft, Wissenschaft und Management.

Zugleich ist der Sprecherausschusstag 
auch eine Leuchtturmveranstaltung mit 
politischer Funktion: Damit wird die 
Sichtbarkeit der Arbeitsinhalte und politi-
schen Anliegen der angestellten Füh-
rungskräfte in Berlin, am Sitz von Regie-
rung und Parlament, erhöht und der Dia-
log zwischen Führungskräften und Politik 
intensiviert.

2015 spiegelt sich das politische Ziel der 
Veranstaltung in der Wahl des Veranstal-
tungsortes und der Referentenauswahl in 
besonderer Weise wider: Der Sprecheraus-
schusstag findet unter dem Motto „Die 
Führungskraft von morgen – mobil, ver-
netzt, interkulturell“ in der Landesvertre-
tung von Nordrhein-Westfalen statt. 

Unter den Referenten, die bis heute ihre 
Teilnahme zugesagt haben, befindet sich ei-
ne Rekordzahl an hochkarätigen Politikern 
aus Bund und Ländern, unter anderem:

■ Dr. Helge Braun, MdB (CDU), Staatsmi-
nister im Bundeskanzleramt
■ Brigitte Zypries, MdB (SPD), Parlamen-
tarische Staatssekretärin beim Bundesmi-
nister für Wirtschaft und Energie

■ Stefan Müller, MdB (CDU/CSU), Parla-
mentarischer Staatssekretär bei der Bun-
desministerin für Bildung und Forschung
■ Kerstin Andreae, MdB (Bündnis 90/Die 
Grünen)
■ Dr. Carsten Linnemann, MdB und Bun-
desvorsitzender der Mittelstands- und 
Wirtschaftsvereinigung der CDU/CSU 
(MIT)
■ Johannes Vogel, Generalsekretär der 
FDP in NRW

Die Eröffnungsrede hält mit Dr. Peter 
Frey der Chefredakteur des ZDF – ein er-
fahrener Journalist und erprobter Netz-

werker in den Bereichen Wirtschaft und 
Politik.

Am Ende eines jeden Themenschwer-
punktes finden professionell moderierte 
Podiumsdiskussionen statt. Dadurch er-
halten auch der Dialog der Referenten 
mit den Teilnehmern und der allgemeine 
Erfahrungsaustausch einen angemesse-
nen Raum.

Unter www.sprecherausschusstag.de 
finden sich weitere Informationen zur 
Veranstaltung und ein Onlineanmelde-
formular. 

Mit zunehmender Digitalisierung verändern sich die Anforderungen und Herausforderungen der modernen Arbeitswelt – 
und damit auch das Führungsverständnis. Welche Kompetenzen benötigt die Führungskraft der Zukunft? Antworten gibt 
es Mitte Mai beim ULA-Sprecherausschusstag.

Als repräsentativer Ort im Diplomatenviertel südlich des Berliner Tiergartens ist die 
Landesvertretung von Nordrhein-Westfalen Gastgeber des ULA-Sprecherausschusstags 
2015. Foto: Fridolin Freudenfett – Picasa
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Wie sorgen Führungskräfte für mehr 

Präsenz in den Medien und Sensibili-

tät für die eigenen Belange in der Öf-

fentlichkeit? Über meinungsbildende 

Instrumente wie den Manager Moni-

tor. Das Umfragepanel verleiht Füh-

rungskräften eine starke Stimme ge-

genüber Entscheidungsträgern in Po-

litik, Presse und Wirtschaft. Die Um-

frageergebnisse des Manager Moni-

tors finden Beachtung in den führen-

den Wirtschaftsmedien. Über das 

beim Führungskräfte Institut (FKI) an-

gesiedelte Panel sorgt die Führungs-

kräftevereinigung ULA für eine öffent-

lichkeitswirksame Interessenvertre-

tung. Zurzeit fasst der Manager Moni-

tor rund 1.000 Mitglieder, die sich 

größtenteils aus angestellten Fach- 

und Führungskräften der ULA-Mit-

gliedsverbände aus verschiedenen 

Branchen zusammensetzen. Aller-

dings sind neue Mitglieder jederzeit 

willkommen. Die Anmeldung erfolgt 

bequem und jederzeit widerrufbar auf 

www.manager-monitor.de. Selbst-

verständlich werden sämtliche Umfra-

gen anonymisiert ausgewertet.

Meinungsmacht 
für FührungskräfteUm im Job dauerhaft erfolgreich zu sein, müssen die eigenen Kompetenzen 

permanent geschult und vertieft werden. Dazu bietet das Führungskräfte Institut 
(FKI) spezielle Seminare an. Die Anmeldung erfolgt auf www.fki-online.de.

Weiterbildung 
zahlt sich aus

Aktuelle Seminare

Abfindungen effizient gestalten

Bei Abfindungen können durch die richtige Ausgestaltung zum Teil sehr hohe Steuerer-
sparnisse erzielt werden. Finanz- und Vermögensspezialist Joerg Lamberty und Rechts-
anwalt Gerhard Kronisch erläutern verschiedene optimierende Maßnahmen. 
Wann? Am 3. März 2015.
Wo? Im Lindner Congress Hotel in Frankfurt (Bolongarostraße 100, 65929 Frankfurt).

Wer seine Verhandlungseffizienz steigern will, muss seine Schlagfertigkeit verbessern. 
In diesem Training zeigt Verhandlungsexperte Kai Braake, wie man sowohl im Einzel-
gespräch als auch in hitzigen Gruppendiskussionen überlegen agiert und reagiert.
Wann? Am 18. März 2015.
Wo? In der FKI-Geschäftsstelle in Köln (Mohrenstraße 11 – 17, 50670 Köln).

Hartes Verhandeln – Stufe zwei

Was tun, wenn der Staatsanwalt kommt?

Unabhängig vom eigenen hierarchischen Status und von der eigenen Sorgfalt ist das Ri-
siko strafrechtlicher Ermittlungen gegen Führungskräfte mittlerweile höher als noch vor 
einigen Jahren. In diesem Seminar erläutert Bernd Rininsland das richtige Verhalten bei 
behördlichen Untersuchungen sowie die eigenen Rechte und Pflichten.
Wann? Am 19. März 2015.
Wo? In der FKI-Geschäftsstelle in Köln (Mohrenstraße 11 – 17, 50670 Köln).
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Mitte September geht es in die Stadt an der Schnittstelle zwischen Asien und Europa – Istanbul. Durchgeführt wird 
die neue, begleitete Gruppenreise vom Verbandsreisebüro Merkana.

1.001 Nacht in Istanbul
Begleitete Gruppenreise

Wo beginnt das Morgenland, wo endet 
das Abendland? Die Brückenstadt am 
Bosporus verknüpft die Kulturen Euro-
pas und Asiens. Istanbul lockt mit so 
manchem Juwel, das der Metropole auf 
zwei Kontinenten eine überwältigende 
Strahlkraft verleiht. Wer das ehemalige 
Konstantinopel jedoch für angestaubt 
hält, wird sich wundern. Denn neben den 
Märchen aus 1.001 Nacht zeigt sich die 
glitzernde Schöne als kosmopolitisch, 
trendig und hip.

Als Auftakt geht es zur byzantinischen 
Landmauer am Marmarameer und zum 
Goldenen Horn. Um die Atmosphäre des 
Orients so richtig genießen zu können, gibt 
es zur Begrüßung im Hotel ein Gläschen 
eisgekühlten Raki. Den Abend kann man 
wunderbar mit einem Spaziergang durch 
die modernen Viertel ausklingen lassen.  

Am zweiten Reisetag steht ein Ausflug zum 
Hippodrom auf dem Programm. Anschlie-
ßend ist ein Stopp am Ägyptischen Obelis-
ken geplant, wo einst der oströmische Kaiser 
von seiner Loge die Pferderennen verfolgt 
hat. 

Die einst größte christliche Kirche und 
spätere Moschee, die Hagia Sophia, ist 
mittlerweile ein wunderschönes Museum 
und begeistert heute noch mit ihrer Mo-
saikkunst. Im weiteren Verlauf des drit-
ten Reisetages können die Reiseteilneh-
mer die atemberaubende Märchenwelt 
des Orients im Topkapi-Palast erleben. 
Dort residierten einst die osmanischen 
Sultane.

Tags darauf geht es auf eine Gewürzjagd 
für die Nase: Neben türkischem Honig und 
duftenden Kaffeebohnen können auch ei-

ne Vielzahl orientalischer Kräuter und Ge-
würze wie Safran, Minze oder Salbei an 
den zahllosen Ständen des Basars probiert 
werden. Den krönenden Abschluss der von 
einer Marco-Polo-Reiseleitung begleiteten 
Gruppenreise bildet die Sultan-Ahmet-
Moschee, die ihren Namen „Blaue Mo-
schee“ den wunderschönen Fayencen ver-
dankt.

Der Reisepreis für die Erlebnisreise nach 
Istanbul vom 17. bis zum 21. September 
pro Person im Doppelzimmer fängt bei 
849 Euro an. Im Reisepreis enthalten sind 
auch die Linienflüge mit der Lufthansa bis 
und von Istanbul in der Economy Class 
sowie die Transfers. Eine ausführliche 
Reiseroute und Beratung gibt es beim 
Verbandsreisebüro Merkana per E-Mail 
an vaa@merkana.de oder unter der Ruf-
nummer 02191 92880. 

Foto: Miklyxa13 – Fotolia
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Management

Dr. Eric

 Wenzel

ist Principal und Head of Management 

Diagnostics für Deutschland, Öster-

reich und die Schweiz bei der Hay 

Group in Frankfurt am Main.
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Im Laufe ihrer Karriere kommen die meisten Führungskräfte mit Assessments in 
Berührung, sei es als Teilnehmer oder als Auftraggeber. Es gibt verschiedene 
Assessmentmethoden. Grundsätzlich gilt, dass ein Methodenmix die Validität von 
Assessmentmaßnahmen steigert. Aber welche Kombination ist am besten 
geeignet, um zu einer möglichst genauen Vorhersage bei gleichzeitig 
gerechtfertigtem Ressourceneinsatz zu kommen?

Assessments

Nicht ob, 
sondern wie!

Von Dr. Eric Wenzel

Ziel von Assessments ist zumeist die mög-
lichst genaue Vorhersage, welche Entwick-
lungspotenziale es gibt oder ob eine Person 
bei der Übernahme einer bestimmten Rolle 
erfolgreich sein wird. Gleichzeitig müssen in 
solchen Prozessen begrenzte Ressourcen ge-
managt werden, zum Beispiel wenn eine Ein-
schätzung in kurzer Zeit vorliegen oder eine 
größere Gruppe von Kandidaten begutachtet 
werden soll. Zu guter Letzt sollen Teilneh-
mer nicht über Gebühr beansprucht werden, 
um erlebte Stresslevel niedrig zu halten. 

Assessment Center 

Häufig werden Assessment Center ver-
wendet. Diese zeigen jedoch nur dann ei-

ne gute Vorhersagekraft, wenn wenigs-
tens zehn (!) unterschiedliche Übungen 
zum Einsatz kommen. Alles darunterlie-
gende zeigt sehr unbefriedigende Validi-
tätswerte. Das wirkt kontraintuitiv, ist 
aber durch langjährige Forschung belegt. 
Hinzu kommt, dass die Beurteilungsfä-
higkeit der Beobachter zumeist stark va-
riiert. Entscheidungen, die mit Hilfe die-
ses Verfahrens getroffen werden, sind al-
so durchaus zu hinterfragen. Am Ende 
zeigt dieses Instrument wahrscheinlich 
das ungünstigste Verhältnis von Auf-
wand und Ergebnis.

Strukturierte Interviews 

Bei strukturierten Interviews handelt es 
sich um eine sehr wirkungsvolle Metho-
de. Aber: Auf die Struktur kommt es 
eben an. Damit ist nicht ein immer wie-
der gleiches Abfragen der wesentlichen 
Stationen des Lebenslaufs gemeint. Viel-
mehr geht es um die Fähigkeit, aus den 
Schilderungen unterschiedlicher Perso-
nen zu vergleichbaren Aussagen über de-
ren Eignung oder Potenziale zu kommen. 
Denn unstrukturierte Interviews sind 
hinsichtlich ihrer Aussagekraft nicht bes-
ser als zu kurze Assessment Center. Hier 
sollte man auf Professionalisierung set-
zen und Mitarbeiter qualifizieren. Ab ei-
nem gehobenen Managementlevel ist 
durchaus auch über den Einsatz externer 
Berater nachzudenken.

Kognitive Leistungsfähigkeit 

Kognitive Leistungsfähigkeit bezieht 
sich vorrangig auf numerisches, verbales 
und logisches Denkvermögen, nicht auf 
die Intelligenz allgemein. Bei der Aus-
wahl und Entwicklungsplanung von Füh-
rungskräften ist diese Methode sehr 
wichtig: Zum einen gibt sie an, wie geis-
tig beweglich jemand ist, zum anderen 
sagt sie voraus, inwieweit Mitarbeiter 
neues, berufsrelevantes Wissen aufneh-
men und verarbeiten werden. Sie sollte 
immer erhoben werden, am besten mit 
passenden Leistungstests.

Psychometrische Testverfahren 

Psychometrische Tests sollten ebenfalls 
grundsätzlich in Erwägung gezogen wer-
den. Sie bilden sogenannte Verhaltensprä-
ferenzen ab, also Neigungen, sich in einer 
bestimmten Art zu verhalten. Ab dem 30. 
Lebensjahr sind Präferenzen relativ stabil. 
Im Interview gilt es herauszufinden, inwie-
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weit eine Präferenz wirklich ausgelebt wird 
oder ob eine Person in der Lage ist, den ei-
genen Präferenzen wie etwa dem unstruk-
turierten Arbeiten entgegenzuwirken. Es ist 
allerdings darauf zu achten, dass sich nicht 
jedes Instrument für Besetzungsverfahren 
eignet, sondern nur solche, die quantitative 
Einschätzungen zu Präferenzen treffen.

Referenzen

Das Einholen von Referenzen hat seinen Ur-
sprung in Nordamerika, wo kaum Arbeits-
zeugnisse ausgestellt werden. Der Anruf 
beim vorherigen Arbeitgeber soll hier Si-
cherheit bringen. Allerdings gilt für Refe-
renzen, dass sie aus Forschungssicht sehr un-
genau sind und ihre Aussagekraft daher sehr 
eingeschränkt ist.

Fallstudien

Deutlich interessanter ist hingegen die Arbeit 
mit Fallstudien. Hier handelt es sich um eine 

Beschreibung jobrelevanter Umstände, die 
eine konkrete Problemstellung aufzeigen und 
in einem zeitlich begrenzten Rahmen schrift-
lich zu bearbeiten sind. Ihre hohe Aussage-
kraft wird allerdings durch zwei Umstände 
eingeschränkt: Einerseits ist die Erstellung 
von Fallstudien sehr kostenintensiv, da sie ei-
ne auf den Unternehmenskontext angepass-
te Einzelausarbeitung erfordern. Anderer-
seits können Fallstudien nur für solche Kan-
didaten sinnvoll angewendet werden, die be-
reits ein gutes Verständnis von der zu beset-
zenden Rolle mitbringen. Andernfalls kön-
nen sie wenig mit Aussagen zu Geschäftsmo-
dellen und Marktgegebenheiten anfangen, 
die Fallstudien zumeist kennzeichnen.

Der Mix entscheidet

Schlussendlich stellt die Kombination ei-
nes strukturierten Interviews mit Ver-
fahren zur Erhebung von Persönlich-
keitspräferenzen und der kognitiven 
Leistungsfähigkeit eine der validesten 
und gleichzeitig ökonomischsten Vorge-
hensweisen bei Eignungsbeurteilungen 
und Potenzialeinschätzungen dar. Dabei 
sollte sichergestellt werden, dass im Un-
ternehmen tätige Interviewer richtig aus-
gebildet werden und valide Testverfah-
ren genutzt werden. Denn am Ende muss 
auch das beste Instrument richtig ange-
wandt werden. 

Bei der Auswahl der richtigen Kandidaten für eine Stelle müssen alle Puzzleteile zueinander passen. Daher kommt es auch auf den richtigen 
Mix der Assessmentmethoden an. Foto: Rido – Fotolia

In Kooperation mit der Hay Group bietet der VAA seinen Mitgliedern zu einem ver-
günstigten Preis individuelle telefonische Feedbacks auf Basis des Fragebogens  
„Talent Q“ an. Informationen gibt es per E-Mail an sandra.blomenkamp@vaa.de 
oder per Telefon unter 0221 16001-13 in der VAA-Geschäftsstelle.

VAA kooperiert mit Hay Group
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Studium

Ende 2014 hat der VAA seine studentischen Mitglieder zum zweiten Mal zu Themen wie Studienbedingungen, 
Auslandsaufenthalte und Motivation für die Wahl der Fächer befragt. Die Umfrageergebnisse zeigen: Viele Studenten haben sich 
aus Wissensdurst und fachlichem Interesse für ein Chemiestudium entschieden – und wollen es mit einer Promotion beenden.  

Für die allgemeinen Studienbedingungen 
an ihren Hochschulen vergaben die mehr 
als 800 VAA-Studenten im Durchschnitt 
die Schulnote 2,5. Bei der ersten VAA-Stu-
dentenumfrage im Jahr 2009 lag dieser 
Wert noch bei 2,8. Auch das Ansehen ih-
rer Hochschulen (Durchschnittsnote: 2,4), 
die Qualität der Lehre (Durchschnittsnote: 
2,5) und vor allem die Qualität der For-
schung (Durchschnittsnote: 2,2) beurteilen 
die jungen Akademiker mehrheitlich mit 
guten Noten. Im Hinblick auf die persön-
liche Studiensituation kommen vor allem 
das Bibliotheksangebot (2,2), aber auch das 
Engagement der Lehrenden (2,4) und die 
Ausstattung in den Fachbereichen (2,4) re-
lativ gut weg. Etwas weniger positiv be-
werten die VAA-Studenten das Angebot an 
Vorlesungen und Praktika (2,6) sowie die 

Angebote zur Studienberatung (2,6). Die 
Umfrage zeigt aber auch, dass sich viele 
Studenten und Doktoranden trotz der ins-
gesamt relativ guten Noten für die Studi-
enbedingungen mehr Geld für Forschung 
und Lehre sowie für die Ausstattung der 
Labore wünschen. Auch eine weniger star-
ke Verschulung der Studienpläne steht auf 
der Liste der Änderungswünsche weit 
oben. 

Chemie dominiert weiterhin

Die Teilnehmer der Umfrage studieren 
zum allergrößten Teil Chemie (79 Pro-
zent) beziehungsweise eng verwandte Fä-
cher wie Lebensmittelchemie (6 Prozent) 
oder Biochemie (2 Prozent). Ein kleiner 

Anteil der studentischen VAA-Mitglie-
der strebt zudem einen Abschluss im In-
genieurwesen beziehungsweise Chemie-
ingenieurwesen an (3 Prozent). Der Rest 
verteilt sich auf andere Fächer. Bei der 
Wahl ihres Studienfaches war für viele 
Umfrageteilnehmer vor allem die Erwar-
tung interessanter Aufgabenstellungen 
ausschlaggebend (76 Prozent), die Hoff-
nung auf einen sicheren Arbeitsplatz 
spielt dagegen nur eine untergeordnete 
Rolle (35 Prozent). An Bedeutung verlo-
ren haben im Vergleich zur letzten Um-
frage die Karrierechancen und die Ge-
haltsperspektiven als Gründe für die Fä-
cherwahl: Sie sind jeweils nur etwas 
mehr als der Hälfte der Befragten wich-
tig – vor fünf Jahren waren es noch je-
weils gut zwei Drittel. 

Der größte Teil der Studenten im VAA studiert Chemie. Ein kleiner Anteil von jeweils drei Prozent entfällt jedoch auch auf Studenten des 
Ingenieur- oder Chemieingenieurwesens. Foto: Yanlev – Fotolia

Wissensdurst 
und Ambitionen

VAA-Studentenumfrage 2014
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Studium

Promotion bleibt klarer Favorit 

Während die erste VAA-Studentenumfrage 
von 2009 noch in die Umsetzungsphase des 
europäischen Bologna-Prozesses zur flä-
chendeckenden Einführung von Bachelor- 
und Masterstudiengängen fiel, ist diese tief-
greifende Reform der deutschen Hochschul-
landschaft inzwischen weitestgehend abge-
schlossen. Mit 84 Prozent bleibt die Promo-
tion allerdings der eindeutige Favorit unter 
den angestrebten Abschlüssen, gefolgt von 
Master (9 Prozent) und Staatsexamen (3 
Prozent). Mit einem Bachelor- oder Diplom-
abschluss wollen nur jeweils 2 Prozent der 
Befragten ins Berufsleben starten. 

Auslandsaufenthalt: English, please!

Fast die Hälfte der Umfrageteilnehmer (43 
Prozent) plant einen längerfristigen Aus-
landsaufenthalt während des Studiums ein 
oder hat ihn bereits absolviert. Besonders 
hoch im Kurs steht dabei offenbar der eng-
lische Sprachraum: Als Ziele für den Auf-
enthalt im Ausland wurden die USA, Groß-
britannien und Kanada am häufigsten ge-
nannt, gefolgt von Schweden, Spanien und 
Australien. Ein gutes Drittel (37 Prozent) 
der Befragten verbringt die Zeit jenseits der 
Heimat als Fachsemester, je ein weiteres 
Viertel nutzt sie für ein Praktikum oder für 
andere Aufgaben wie die Erstellung einer 
Abschlussarbeit oder einer Promotion.  

Auf eigenen Beinen 

Die Ergebnisse der zweiten VAA-Studen-
tenumfrage zeigen, dass viele Nachwuchs-
wissenschaftler im VAA bereits weitestge-
hend auf eigenen Beinen stehen: Der An-
teil des Studiums, der mit Unterstützung 
von Eltern oder anderen Verwandten finan-
ziert wird, beträgt im Durchschnitt nur ein 
Drittel. Einen erheblichen Teil der Finan-
zierung bestreiten die Befragten dement-
sprechend aus eigenem Vermögen (13 Pro-
zent) oder einer Nebentätigkeit (26 Pro-
zent). Deren Umfang fällt mit 13 Stunden 
pro Woche im Durchschnitt zwei Stunden 
höher aus als 2009. Stipendien tragen mit 
insgesamt 16 Prozent zur Studienfinanzie-
rung der VAA-Studenten bei, auf BAföG-
Leistungen entfallen 9 und auf Studienkre-
dite 2 Prozent. 

	  

	 Andrea

	 Kuchenbuch

	 Dr. Günther

	 Achhammer
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ist Doktorandin und Mitglied der VAA-
Kommission Hochschularbeit:
 
„Die Ergebnisse der Umfrage zeigen, 
dass die Einführung der Bachelor- und 
Masterabschlüsse an der Bedeutung der 
Promotion für die Chemiestudenten 
kaum etwas geändert hat. Gleichzeitig 
sind dadurch viele Studiengänge sehr 
verschult und unflexibel in der persönli-
chen Studienplanung geworden. Dass 
die Vorteile durch die Vereinheitlichung 
des europäischen Bildungssystems die-
sen Preis wert sind, muss sich aus mei-
ner Sicht erst noch erweisen.“ 

ist Vorsitzender der VAA-Kommission 
Hochschularbeit: 

„Die Studentenumfrage ist für uns ein 
wichtiges Instrument, um mehr über die 
Lebens- und vor allem die Studiensituati-
on der Studenten im VAA zu erfahren und 
unsere Arbeit danach auszurichten. Wir 
freuen uns deshalb sehr, dass sich erneut 
so viele studentische Mitglieder an unse-
rer Umfrage beteiligt haben.“

Bachelor Master Diplom Promotion MagisterStaatsexamen

Höchster angestrebter Abschluss

2 %
9 %

2 % 3 % 0 %

84 %
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Ein Mitarbeiter erscheint ständig zu spät, erledigt seine Arbeiten nicht fristgemäß 
oder meldet sich verspätet krank. Derartige Pflichtverstöße können eine 
Abmahnung zur Folge haben. Im Interview mit dem VAA Magazin weist 
VAA-Jurist Gerhard Kronisch auf die Fallstricke hin und gibt einen Überblick 
über die rechtlichen Anforderungen an eine Abmahnung.

Interview mit Gerhard Kronisch

Abmahnungen: 
Faustregeln treffen 
nicht immer zu

VAA Magazin: Was kann überhaupt alles 
abgemahnt werden?

Kronisch: Abmahnungsfähig sind alle 
Pflichtverletzungen im Verhaltens- und 
Leistungsbereich, zum Beispiel die verspä-
tete Arbeitsaufnahme, das Nichtbefolgen 
von eindeutigen Arbeitsanweisungen, ver-
spätete Krankmeldungen, Verstöße gegen 
Rauch- oder Alkoholverbote und vieles 
mehr. Bei Pflichtverletzungen im Vertrau-
ensbereich ist die Rechtsprechung beson-
ders streng. Hier kann eine vorherige Ab-
mahnung entbehrlich sein. Beispiele hier-
für sind etwa strafbare Handlungen wie 
Diebstahl, Unterschlagung oder Betrug. 
Auch die Annahme von Schmiergeldern 
oder sexuelle Belästigungen fallen in den 
Vertrauensbereich. Im Grundsatz gilt: 
Liegt ein steuerbares Verhalten des Arbeit-
nehmers vor und kann eine Wiederherstel-

lung des Vertrauens erwartet werden, muss 
vorab abgemahnt werden. 

VAA Magazin: Wer darf abmahnen?

Kronisch: Abmahnungsberechtigt ist nicht 
nur der Arbeitgeber selbst, sondern auch 
der Vorgesetzte, der gegenüber dem betrof-
fenen Mitarbeiter weisungsbefugt ist. 

VAA Magazin: Wie oft darf eigentlich ab-
gemahnt werden?

Kronisch: Die vielfach angenommene Re-
gel, wonach eine Kündigung erst nach drei 
Abmahnungen ausgesprochen werden 
kann, ist unzutreffend. Maßgeblich sind 
die konkreten Umstände des Einzelfalls. 
Bei gravierenden Verstößen kann bereits 
beim ersten Wiederholungsfall gekündigt 
werden. Im Übrigen können mehrere Ab-
mahnungen wegen gleichartiger Pflichtver-
letzungen, denen keine arbeitsrechtlichen 
Konsequenzen folgen, kontraproduktiv 
sein. Sie schwächen die Warnfunktion der 
Abmahnung ab. In der Wartezeit während 
der ersten sechs Monate der Beschäftigung 
und in Kleinbetrieben mit nicht mehr als 
zehn Mitarbeitern ist eine Abmahnung vor 
Ausspruch einer Kündigung im Regelfall 
entbehrlich.

VAA Magazin: Wie konkret müssen die 
Vorhaltungen sein?

Kronisch: Pauschale Vorhaltungen sind 
nicht ausreichend. Die Abmahnung muss 
inhaltlich so konkret sein, dass der Arbeit-
nehmer nachvollziehen kann, welche Ver-
fehlungen ihm vorgeworfen werden. Die 
einzelnen Vorwürfe sollten mit der Anga-
be von Datum und gegebenenfalls Uhrzeit 
und Dauer präzisiert werden. 

VAA Magazin: Welche Fristen gelten dabei?

Kronisch: Es gibt keinerlei Fristen, innerhalb 
derer eine Abmahnung erklärt werden muss. 
Auch nach Ablauf von zwei oder drei Wo-
chen kann eine Abmahnung noch erteilt wer-
den. Das Abmahnungsrecht verwirkt jedoch, 
wenn der Arbeitgeber durch sein Verhalten 
zu erkennen gegeben hat, dass er die Ange-
legenheit nicht weiter verfolgen möchte. 

VAA Magazin: Gibt es so etwas wie Sam-
melabmahnungen?

VAA-Jurist

Gerhard 
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Kronisch: Mehrere Pflichtverletzungen in 
einer Abmahnung zusammenzufassen, 
birgt erhebliche Risiken. In der Rechtspre-
chung besteht Einigkeit, dass eine Abmah-
nung unwirksam ist, wenn sie mehrere 
Vorwürfe enthält und sich im Prozess auch 
nur einer davon als unhaltbar erweist. 

VAA Magazin: Muss die Kündigungsan-
drohung in der Abmahnung enthalten 
sein?

Kronisch: Abmahnungen sind nur dann 
wirksam, wenn für den Wiederholungsfall 
die Kündigung konkret angedroht wird. In 
vielen Fällen wird dieser Satz schlicht ver-
gessen. Dies führt zur Unwirksamkeit der 
Abmahnung. Die Kündigungsandrohung 
muss auch als solche verstanden werden 
können. Wenn lediglich „arbeitsrechtliche 
Konsequenzen“ angedroht werden, reicht 
das nicht aus. 

VAA Magazin: Sind mündliche Abmah-
nungen zulässig?

Kronisch: Eine Abmahnung kann form-
frei ausgesprochen werden. Auch die 
mündliche Abmahnung ist somit wirk-
sam. Wird aber der Ausspruch einer 
mündlichen Abmahnung bestritten, trägt 
der Arbeitgeber die Beweislast. Wenn 
beim Abmahnungsgespräch keine weite-
ren Personen zugegen waren, wird der 
Arbeitgeber die mündlich ausgesproche-
ne Abmahnung nicht beweisen können. 

VAA Magazin: Wann wird eine Abmah-
nung unwirksam?

Kronisch: Die Wirkung einer Abmah-
nung ist zeitlich begrenzt. Welche Fris-
ten gelten, hängt von den Umständen des 
Einzelfalls ab, insbesondere von der Art 
der Verfehlung und vom Verhalten des 

Arbeitnehmers im Anschluss an die Ab-
mahnung. Als Faustformel gilt: Spätes-
tens nach zwei Jahren verliert eine Ab-
mahnung ihre Wirkung, sofern es zwi-
schenzeitlich nicht zu weiteren Verfeh-
lungen gekommen ist.

VAA Magazin: Welche Rechte stehen dem 
Arbeitnehmer im Falle einer Abmahnung 
zu?

Kronisch: Dem Arbeitnehmer steht es 
frei, eine Gegendarstellung zur Personal-
akte zu reichen. Er kann auch die Besei-
tigung und Rücknahme einer ungerecht-
fertigten Abmahnung verlangen und 
hierzu eine Abmahnungsklage erheben. 
Ob dies immer sinnvoll ist, hängt vom 
Einzelfall ab. Hier sollten sich VAA-Mit-
glieder in jedem Fall juristisch beraten 
lassen und das Vorgehen mit den VAA-
Juristen abstimmen. 

Karikatur: Retzlaff
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VAA Magazin: Gegenüber anderen Famili-
enangehörigen stehen übergangene Pflicht-
teilsberechtigte in einer Außenseiterpositi-
on. Wie verschaffen sie sich Gehör?

Bürger: Das Erbrecht räumt dem im Tes-
tament übergangenen Pflichtteilsberech-
tigten nicht nur die Hälfte seines gesetz-
lichen Erbteils ein, sondern stattet ihn 
über § 2314 Abs. 1 BGB mit dem notfalls 
per Klage durchzusetzenden Recht aus, 
von den Erben umfassend Auskunft über 
die einzelnen Bestandteile des Nachlasses 
zu erhalten. Erst mit diesen Informatio-

nen ist es möglich, die ihm zustehende 
Erbsumme zu berechnen. 

Der Pflichtteilsberechtigte kann seinen An-
spruch lediglich in Geld verlangen, also 
nicht beispielsweise die Übertragung einer 
bestimmten Immobilie oder eines Anteils 
daran. Aus diesem Grund hat er auch einen 
Anspruch auf Wertermittlung, also die Fest-
stellung des Wertes von Immobilien oder 
Kunstgegenständen durch einen Sachver-
ständigen. Will er von vornherein klarstel-
len, dass ihm an präziser Arbeit gelegen ist, 
verlangt der Pflichtteilsberechtigte die Vor-

lage eines notariellen Nachlassverzeichnis-
ses. Damit trägt der Notar für den Inhalt die 
Verantwortung, womit das Verzeichnis ei-
ne andere Qualität erhält. Zu beauftragen ist 
der Notar von den Erben, die Kosten gehen 
zulasten des Nachlasses.

VAA Magazin: Um den Nachlass für uner-
wünschte Pflichtteilsberechtigte möglichst 
klein zu halten, verteilen Erblasser ihr Ver-
mögen oft schon Jahre vor dem Erbfall. Da 
bleibt nicht mehr viel übrig.

Bürger: Richtig. Aber auch diesen Fall hat 

Nicht selten entscheidet der Erblasser, nahe Angehörige von der Erbfolge auszuschließen. Handelt es sich dabei um 
Pflichtteilsberechtigte, im Regelfall die eigenen Kinder oder der Ehepartner, sind sie gesetzlich mit dem Anspruch einer 
Mindestbeteiligung am Nachlass ausgestattet: ihrem Pflichtteilsanspruch. Damit ist aber noch nicht sichergestellt, dass 
sie auch die richtigen Informationen über den Nachlass erhalten, um ihren Anspruch in voller Höhe geltend machen zu 
können. Rechtsanwalt und Erbrechtsexperte Michael Bürger erläutert, warum dies erst recht für bereits vor dem Tod des 
Erblassers verschenkte Vermögensteile gilt. Damit versuchen Erblasser oft, den Nachlass und damit auch den 
Pflichtteilsanspruch möglichst gering zu halten.

Serie: Erben & Vererben

Pflichtteil 
wiegt schwer

Vorsicht bei Schenkungen: Auch eine vor Jahren dem Ehepartner unentgeltlich übertragene Haushälfte fließt in die Pflichtteilsberechnung 
in vollem Umfang ein. Foto: 135pixels – Fotolia
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Michael

Bürger

ist Rechtsanwalt mit Schwerpunkt 

Erbrecht. Im VAA-Netzwerk bietet er 

VAA-Mitgliedern und ihren Partnern 

seit über fünf Jahren die erbrechtliche 

Beratung zu vergünstigten Konditio-

nen an.

Kanzlei-Ra-Buerger@t-online.de
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der Gesetzgeber gesehen: Bis zur Grenze 
von zehn Jahren sind Schenkungen zurück-
zuverfolgen und dem Nachlass hinzuzu-
rechnen. Das Gesetz spricht in § 2325 BGB 
ausdrücklich vom „Pflichtteilsergänzungs-
anspruch“ – Betonung auf „Ergänzung“. 

Eine wesentliche Änderung ist mit der letz-
ten Erbrechtsreform geschaffen worden: Je-
des Jahr, das seit der Schenkung vergangen 
ist, verbleiben dem Beschenkten jeweils 
zehn Prozent der Schenkung endgültig. 
Wurde also die mit 100.000 Euro zu bewer-
tende Wohnung vor acht Jahren verschenkt, 
bleiben dem Pflichtteilsberechtigten zur 
Geltendmachung seiner Forderung nur noch 
20 Prozent übrig. Sein Pflichtteil berechnet 
sich dann aus dem Betrag von 20.000 Euro. 
Schenkungen, die sich Ehegatten unterein-
ander gewähren, bleiben von dieser Rege-
lung unberührt. Das heißt: Auch die vor 20 
Jahren dem Ehepartner unentgeltlich über-
tragene Haushälfte fließt in die Pflichtteils-
berechnung in vollem Umfang ein.

Die Suche nach verschenkten Vermögens-
werten, also die Ermittlung des fiktiven 
Nachlasses, erweist sich bisweilen auch für 
die Erben als äußerst anstrengend. Denn 
nicht jedem Erben ist bekannt, ob und wer 
in den letzten Jahren vom Erblasser „etwas 
nebenbei“ erhalten hat. Auch ein „Kaufver-
trag unter Freunden“ kann sich bei Licht be-
trachtet als Teilschenkung entpuppen. Die 
Ermittlungsaufgabe der Erben ist damit 
nicht allein auf die Überprüfung der Kon-
tenentwicklung des Erblassers oder die Ein-
sichtnahme des Grundbuches begrenzt.

VAA Magazin: Unterliegen die Erben damit 
für die zurückliegenden zehn Jahre einer 
Art Rasterfahndung?

Bürger: Nein. Dem Erben muss daran ge-
legen sein, nicht einer grenzenlosen Aus-
forschung durch den Pflichtteilsberechtig-
ten ausgesetzt zu werden. Wenn sich im 
Nachlass keine Anhaltspunkte auf andere 
als die vorhandenen Vermögensanlagen 

finden, muss der Erbe nicht ins Blaue hin-
ein Nachfragen an alle in Betracht kom-
menden Kreditinstitute richten. Ebenso 
wenig hat er pauschal sämtliche Bankun-
terlagen des Erblassers der vergangenen 
zehn Jahre durchzuarbeiten. Aber dort, wo 
sich berechtigte Hinweise oder Vermutun-
gen ergeben, hat er gründlich zu prüfen, ob 
Vermögensverschiebungen zulasten des 
Nachlasses stattgefunden haben. Dabei 
liegt es auch im Interesse des Pflichtteils-
berechtigten selbst, derartige Hinweise zu 
geben.

VAA Magazin: Es gibt also auch einen gewis-
sen Schutz für die Erben vor allzu forschen 
Pflichtteilsberechtigten. 

Bürger: In der Tat. Schließlich hat der Ge-
setzgeber im Zuge der Erbrechtsreform das 
Problem gesehen, dass die sofortige Erfül-
lung des Pflichtteilsanspruchs für den Er-
ben eine unbillige Härte bedeuten kann, 
insbesondere wenn dies die Aufgabe des 
Familienheims zur Folge hätte. Deshalb 
kann der Erbe vom Pflichtteilsberechtigten 
die Stundung des Pflichtteils verlangen, 
wobei die Gerichte bislang im Interesse des 
Erben angemessene Vorschläge unterbrei-
ten. Weiter empfiehlt sich für den Erben, 
Nachprüfungen anzustellen, ob nicht auch 
der Pflichtteilsberechtigte selbst in frühe-
ren Jahren Schenkungen vom Erblasser er-
halten hat, die er sich möglicherweise an-
rechnen lassen muss. 

Recht
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LAG Köln: Arbeitgeber 
muss für Pausen sorgen

Unternehmen sind nach dem Arbeitszeit-
recht verpflichtet, ihren Mitarbeitern regel-
mäßig Ruhepausen zu gewähren. Dafür 
müssen Regelungen existieren, aus denen 
sich für die einzelnen Arbeitnehmer im Vo-
raus festliegende Unterbrechungen der Ar-
beitszeit ergeben. Kann ein Arbeitgeber das 
Bestehen solcher Regelungen nicht nachwei-
sen, kann er zur Vergütung der erbrachten 
Arbeitszeit ohne Anrechnung der Pausen-
zeiten verpflichtet sein. Das hat das Landes-
arbeitsgericht Köln entschieden. 

Eine Pflegehelferin im Nachtdienst hatte von 
ihrem Arbeitgeber einen Dienstplan erhal-
ten, in dem für die Nachtschicht von 20:45 
bis 7:30 Uhr pauschal eine Stunde als Pause 
vorgesehen war. Die Arbeitnehmerin mach-
te geltend, dass sie über einen Zeitraum von 
mehreren Jahren in der Nachtschicht ohne 
Pausen eingesetzt worden sei und verlangte 
von ihrem Arbeitgeber nachträglich die Ver-
gütung für die gesamte Schicht ohne Pau-

senzeiten. Der Arbeitgeber hielt dem entge-
gen, die Pflegehelferinnen in der Nacht-
schicht seien angewiesen worden, in der Zeit 
zwischen 2 und 5 Uhr entsprechende Pau-
sen zu machen. Damit habe er seine Pflicht 
erfüllt, Ruhepausen zu gewähren. 

Sowohl das Arbeitsgericht als auch das Lan-
desarbeitsgericht (LAG) Köln gaben der Ar-
beitnehmerin recht (Urteil vom 27. Novem-
ber 2013, Aktenzeichen: 5 Sa 376/13). Das 
LAG verwies darauf, dass Ruhepausen im 
Sinne des Arbeitszeitrechts im Voraus fest-
liegende Unterbrechungen der Arbeitszeit 
von bestimmter Dauer sein müssen, in de-
nen der Arbeitnehmer weder Arbeit zu leis-
ten noch sich dafür bereitzuhalten hat. Die 
pauschale Anweisung des Arbeitgebers, die 
Pausen zwischen 2 und 5 Uhr zu machen, 
sahen die LAG-Richter dafür nicht als aus-
reichend an. Der Arbeitgeber hätte darlegen 
müssen, dass die Mitarbeiter tatsächlich ei-
ne eigene Pausenregelung getroffen haben, 

aus der sich für jeden von ihnen eine im Vo-
raus festgelegte Unterbrechung der Arbeits-
zeit ergibt. Zudem entspreche der genannte 
Zeitkorridor nicht den Vorgaben des Ar-
beitszeitgesetzes, da bei einem Arbeitsbe-
ginn um 20:45 Uhr die erste Pause spätes-
tens um 2:45 Uhr genommen werden müs-
se. Im Ergebnis wertete das LAG die vorge-
sehenen Pausenzeiten als Arbeitszeit und 
sprach der Arbeitnehmerin eine nachträgli-
che Vergütung zu.

Die Entscheidung des LAG zeigt, dass Ar-
beitgeber nicht nur theoretisch verpflichtet 
sind, ihren Beschäftigten Pausen zu ermög-
lichen. Vielmehr müssen Unternehmen und 
Vorgesetzte die Umsetzung der gesetzlichen 
Pausenregelungen aktiv sicherstellen, um 
den Vorgaben des Arbeitszeitrechts zu ent-
sprechen. Wenn der Arbeitgeber es einer 
Gruppe von Arbeitnehmern überlässt, eine 
Pausenregelung zu finden, muss er diese 
entsprechend überprüfen. 

Foto: Daniel Ernst – Fotolia





Erik Lehmann, Jahrgang 1984, ist Kabarettist an der Herkuleskeule Dresden. Sein scharfzüngiges 
politisches Kabarett brachte ihm schon den ostdeutschen Kleinkunstpreis und weitere 
Kabarettpreise ein. Foto: Mike Hätterich

Ob Firmenjubiläum 
oder Betriebsfeier: 
Herr Lehmann ist 
selbstverständlich 
käuflich und auf 
Wunsch bestellbar: 
www.knabarett.de.

Mehr Licht!
Erik Lehmann hat das Wort

Eigentlich haben wir das „Jahr des Lichts“, 
aber wenn man den Januar Revue passieren 
lässt, stellt man schnell fest: Irgendwie ist 
es auch das „Jahr der Überraschungen“. Si-
cher, bisher wurde 2015 seinem Verspre-
chen von mehr Licht noch nicht gerecht. Der 
Anschlag von Paris, die Entwicklung in der 
Ukraine oder auch das Dschungelcamp. All 
das stimmt einen traurig. Aber immerhin: 
Im Januar war es einigen wenigen vergönnt, 
dass ihnen mehr Licht ins Oberstübchen 
schien. So entschlossen sich eine Handvoll 
Pegida-Köpfe, den Verein zu verlassen. Man 
könnte fast sagen, sie haben ihre Köpfe das 
erste Mal sinnvoll genutzt – nämlich zum 
Nachdenken. Und weil die chronisch über-
forderten Politiker in Sachsen sich ein de-
mokratiefeindliches allgemeines Versamm-
lungsverbot einfallen ließen, um Pegida 
Herr zu werden und Ministerpräsident Til-
lich der Kanzlerin offen widersprach und 
sagte „Der Islam gehört nicht zu Sachsen“, 
hat man seitens der Politik genau das getan, 

was man Pegida – nüchtern betrachtet – als 
Einziges vorwerfen kann: Die Gesellschaft 
zu spalten! Das ist ganz finster. Also nix mit 
„Jahr des Lichts“. 

Dass man mit Rechtspopulisten keine Berüh-
rungsängste haben muss, bewies der neue 
griechische Ministerpräsident vom Links-
bündnis Syriza. Herrlich! Da warnte die EU 
wochenlang vor den Linken in Griechenland 
und jetzt hat sie beide an der Backe: Linke 
und Rechte. Das nenne ich einen gelungenen 
griechischen Coup! So einfach kann Politik 
sein! Was gäbe es für einen Aufschrei in 
Deutschland, würde die Linkspartei mit der 
AfD koalieren. Gregor Gysi als Kanzler und 
Bernd Lucke als Stellvertreter! Dass sich in 
Griechenland noch nicht einmal die Wähler 
von Syriza über die umstrittene Koalition be-
schweren, zeigt nur, wie verfahren die sozi-
ale Lage dort mittlerweile ist. Zahlen muss 
die EU für Griechenland so oder so. Wohl 
deshalb hat sich der Herr Draghi von der Eu-
ropäischen Zentralbank dafür entschieden, 
Staatsanleihen von mindestens 1.140 Milli-
arden aufzukaufen. Dafür wird die EZB ab 
März neues Geld drucken. Obwohl „dru-
cken“ das falsche Wort ist, es ist eher ein Co-
py-and-paste-Verfahren. Denn die neuen 
Banknoten wird es nicht real geben, vielmehr 
werden sie im Computersystem der EZB all-
monatlich als ein Guthaben von 60 Milliar-
den Euro eingepflegt. So will man die dro-
hende Deflation aufhalten, heißt es. In Wahr-
heit aber versucht man, pleitegegangene EU-
Staaten zu retten. Wieder mal! Ich drücke die 
Daumen! Auch in diesem Fall kann man nur 
mutmaßen, was nach einem „Jahr des Lichts“ 
folgt – richtig: ein dunkles „Jahr der bösen 
Überraschungen“. 

Apropos Überraschungen! Im Garten des 
Weißen Hauses ist kürzlich eine Drohne ge-
landet. Aber nicht so eine, wie sie auf Oba-
mas Befehl hin täglich in Afghanistan, Paki-
stan, Somalia, im Jemen oder im Irak ein-
schlagen. Es handelte sich vielmehr um ei-
nen Quadrokopter – ein Spielzeug. Obama 
verlangte sofort ein Regelwerk, „das sicher-
stellt, dass diese Dinger nicht gefährlich sind 
und nicht die Privatsphäre der Leute verlet-
zen“. Das ist zynisch! Und noch eine Über-
raschung: Facebook hat wieder mal seine Ge-
schäftsbedingungen geändert. Facebook 
will, wird und darf jetzt unser komplettes 
Surfverhalten im Internet überwachen. Das 
ist konsequent! Da muss die NSA nicht mehr 
im Verborgenen operieren. Ein Lichtblick! 
Und unser lustiger Papst sagte, gute Katho-
liken müssten sich nicht wie die Karnickel 
vermehren. Darauf meinte Erwin Leowsky, 
der Präsident des Zentralverbandes Deut-
scher Rasse-Kaninchenzüchter, man dürfe 
nicht allen Kaninchen pauschal ein erhöhtes 
Sexualverhalten unterstellen. Da bleiben zum 
Schluss nur noch Goethes letzte Worte auf 
dem Sterbebett: „Mehr Licht!“ 

Satirische Kolumne

Die Langfassung der Kolumne finden 
eingeloggte VAA-Mitglieder auf 
MeinVAA unter https://pinko.vaa.de
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Unter der Überschrift „ChemieGeschichte(n)“ wirft das VAA Magazin einen Blick auf Meilensteine der chemischen 
Wissenschaft oder Praxis. Im Mittelpunkt stehen Personen, Dinge oder Ereignisse, die Geschichte gemacht haben und 
deren Einflüsse bis heute spürbar sind.

ChemieGeschichte(n) – Geburtstag von Samuel Earnshaw Vor 210 Jahren

Geistlicher Geistesblitz

Die ganze Sache ist nicht unbedingt 
leicht zu erklären. Schließlich spielen 
beim sogenannten Earnshaw-Theorem 
Dinge wie die „Hesse-Matrix“ oder die 
„Epsilonumgebung“ eine Rolle. Laut On-
linelexikon der Website www.chemie.de 
besagt der Lehrsatz aus der Elektrodyna-
mik, „dass ein statisches Magnet- oder 
elektrisches Feld nicht in der Lage ist, 
Objekte in einem stabilen Gleichgewicht 
zu halten“. Dass es trotzdem Möglichkei-
ten gibt, das Theorem zu umgehen, zei-
gen praktische Erfindungen wie etwa die 
Magnetschwebebahn Transrapid. Doch 
die lag 1842, als Samuel Earnshaw den 
Beweis zu seinem Lehrsatz publizierte, 
noch außerhalb der menschlichen Vor-
stellungskraft. Stattdessen zockelten da-
mals die ersten Dampflokomotiven durch 
die Lande.
 
Mit seinen mathematischen und physikali-
schen Veröffentlichungen war Earnshaw, der 
vor 210 Jahren, am 1. Februar 1805, in Shef-
field geboren wurde, seiner Zeit gleichwohl 
voraus – auch wenn ihm der ganz große 
Durchbruch als Forscher verwehrt blieb. Sein 
Leben glich ein wenig den gewundenen Glei-
chungen des nach ihm benannte Theorems. 
Mit Mühe gelang dem Sohn eines gelernten 
Feilenhauers der Sprung auf das St. John‘s 
College in Cambridge. An der fachlichen 
Eignung lag es nicht. Aber aus Geldmangel 
konnte Earnshaw mit dem eigentlichen Stu-
dium erst dann durchstarten, als er ein Sti-
pendium erhielt. Als Jahrgangsbester schloss 
er es 1831 ab.
 
Beinahe zeitgleich gründete der junge For-
scher eine Familie – was ihn finanziell er-
neut unter Druck setzte. An der Uni konn-
te er keine Karriere machen, stattdessen 
verdingte er sich als Privatlehrer und 
schlug die Laufbahn eines Priesters in der 

anglikanischen Kirche ein. Parallel zu sei-
nem Aufstieg in der geistlichen Hierarchie 
verfasste Earnshaw eine Reihe von Ab-
handlungen zu Optik und Differenzial-
rechnung. Cambridge blieb sein Lebens-
mittelpunkt, die Nähe zur Uni hielt die 
Kontakte zur Wissenschaft lebendig. Doch 
die beruflichen Konstanten zwischen Jen-
seits und Diesseits verschoben sich aber-
mals, als der inzwischen 42-jährige Seel-
sorger und Gelehrte einen gesundheitli-
chen Zusammenbruch erlitt.
 
Earnshaw zog mit seiner Familie zurück in 
seine Geburtsstadt Sheffield. Die Zahl der 
naturwissenschaftlichen Publikationen 
ging zurück, in den Vordergrund traten 
nun Predigt-Schriftreihen, etwa über die 
Haltung der Arbeiterklasse zur Kirche 
oder die biblisch begründete Verantwor-

tung von Eltern für ihre Kinder. Earnshaws 
akademisches Engagement gab 1879 den 
Anstoß zur Gründung des Firth College, 
aus dem später die Universität von Shef-
field hervorging. Am 6. Dezember 1888 
starb der „Priester, Gelehrte, Mathemati-
ker, Impulsgeber, Pädagoge, Menschen-
freund und einfache Christenmensch“ im 
gesegneten Alter von 83 Jahren.
 
Mit sich und der Welt war der Namensge-
ber des Earnshaw-Theorems offenkundig 
im Reinen, wie der „Sheffield Daily Tele-
graph“ zu berichten wusste. „Ich hatte zu 
keiner Zeit auch nur den kleinsten Funken 
Ehrgeiz in mir“, zitierte das Blatt den Na-
turwissenschaftler. „All mein Glück kam 
einfach zu mir. Abgesehen davon, das ich 
hart arbeitete, habe ich nie danach getrach-
tet, es zu finden.“ 

Vermischtes

Sein Studium in Cambridge schloss Samuel Earnshaw als Jahrgangsbester ab. 
Foto: Andrew Dunn – Wikimedia
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Glückwünsche 
zum 75. Geburtstag im März:
■	 Winfried Biehl, Essen
■	 Gerold Blaese, Ludwigshafen
■	 Martin Elsässer, Leverkusen
■	 Guenter Franz, Siershahn
■	 Bernhard Hagelweiss, Idstein
■	 Juergen Hoffmann, Köln
■	 Dr. Hans Dieter Hoffmann, Wachenheim
■	 Ulrich Kandzia, Schriesheim
■	 Dr. Roger Kolb, Berlin
■	 Dr. Hans-Jochen Lang, Hofheim
■	 Helmut Lange, Hösbach
■	 Dr. Guenter Laubert, Eschborn
■	Manfred Markus, Neckargemünd
■	 Dr. Dr. Heinrich Meyer, Berlin
■	 Dr. Gernot Rieber, München
■	Peter Schimpff, Bischofsheim
■	Dr. Peter Schmittinger, Unterhaching
■	Dr. Guenter Schoellnhammer,
	 Bergisch Gladbach
■	Peter Schreiber, Gundheim
■	Otmar Schubert, Kelkheim
■	Dr. Karl Seeger, Hofheim
■	 Norbert Seme, Marl
■	Guenther Sprich, Freiburg
■	 Jürgen Walther, Marl
■	 Dr. Peter Wodisch, Krefeld

zum 95. Geburtstag im April:
■	 Dr. Karl Seib, Weinheim
■	 Dr. Sebastian Speth, Aicha
■	Dr. Heinz Winter, Pullach

zum 90. Geburtstag im April:
■	 Helmut Mayer, Klingenmünster
■	Dr. Gerhard Vollheim, Hanau
	

zum 85. Geburtstag im April:
■	 Heinrich Bock, Gelsenkirchen
■	 Dr. Hans Buchwald, Ronnenberg
■	 Dr. Heiner Dickhäuser, Brühl
■	 Dr. Norbert Dobmaier, Tutzing
■	 Dr. Werner Fiedler, Radebeul
■	 Dr. Helmut Kampfer, Fischbach
■	 Prof. Dr. Werner Kloeker, Krefeld
■	Dr. Walter Labusch, Gladbeck
■	Dr. Peter Langelueddeke, Hofheim
■	 Dr. Jost-Heinrich Manegold, 
	 Lambsheim
■	Dr. Gerhard Nonnenmacher, Hanau
■	 Gerhard Roth, Köln

■	Richard Michael Rowley, Ipswich (GB)
■	Dr. Armin Schweitzer, Leun
■	Dr. Berthold Weber, Frankenthal

zum 80. Geburtstag im April:
■	 Dr. Klaus Adelsberger, Neckargemünd
■	 Manfred Augenstein, Rheinfelden
■	 Horst Belde, Ludwigshafen
■	 Dr. Juergen Bruening, Berlin
■	 Manfred Dachrodt, Köln
■	 Dr. Herbert Fendel, Köln
■	 Barbara Hockeborn, Radebeul	
■	 Gottfried Kochendoerfer, 
	 Weisenheim
■	 Dr. rer. Werner Kurze, Neuhofen
■	 Dr. Rudolf Nehring, Marl
■	 Dr. Karl-Heinz Peters, Köln
■	 Dr. Fritz Rodi, Abtsteinach
■	 Dr. Ludwig Schröder, Ingelheim
■	 Dr. Ruediger Sell, Warthausen
■	 Reinhold Sieber, Bochum
■	 Dr. Otto Volkert, Weisenheim

zum 75. Geburtstag im April:
■	 Renate Belle, Potsdam
■	 Dr. Gerhard Bergen, Mannheim
■	 Bernhard Engeln, Marl
■	 Hans-Eckart Finsterbusch, Bad Soden
■	Dr. Rolf Hartmut Fischer, Heidelberg
■	 Dr. Hermann Graf, München
■	 Dr. Jürgen Göring, Weinheim
■	 Dr. Peter Hamm, Alheim
■	 Dr. Juergen Haufe, Ludwigshafen
■	Guenter Heck, Hirschberg
■	Klaus Kahmann, Haan
■	Dr. Winfried Lunkenheimer, Erkrath
■	Manfred Meinbreckse, Unna
■	Dr. Wolfgang Payer, Wesel
■	Dr. Josef Karl Rigler, Dülmen
■	Wolfgang Rittler, Bad Ems
■	Manfred Schweiger, Buerstadt
■	Harald Seemüller, Wäschenbeuren
■	Dieter Steinberg, Marl
■	Bernhard Toben, Schermbeck
■	Dr. Manfred Voll, Brühl
■	Gerhard Wachholz, Bergisch Gladbach
■	 Dr. Peter Wagner, Darmstadt

Nachträglich zum 75. Geburtstag 
im Dezember:
■	Dr. Hanspeter Wolff, Weinheim

zum 95. Geburtstag im März:
■ 	Dr. Wilhelm-Karl Fischer, Mettmann

zum 90. Geburtstag im März:
■	 Dr. Konrad Albrecht, Kelkheim	

■	Dr. Gerd Anerer, Hanau
■	Dr. Wolfgang Ardelt, Dessau
■	Dr. Wolfram Bergold, Heidelberg
■	Dr. Gerhard Jung, Albbruck
■	Dr. Karl-Heinz Klingler, Langen
■	Dr. Josef Ruf, Ditzingen
■	Dr. Hans Schildknecht, Lübeck

zum 85. Geburtstag im März:
■	 Joachim Bollmann, Krefeld
■	 Werner Genge, Bitterfeld-Wolfen
■	 Dr. Helmut Gutermann, Heilbronn
■	 Dr. Alfred Hauser, Dillingen
■	 Diez Heine, Bergisch Gladbach
■	 Dr. Hans-Ludwig Honig, Leverkusen
■	 Dr. Heinz-Wilhelm Leifels, Ludwigshafen
■	 Dr. Joachim Richter, Schwalbach
■	 Gerhard Schrewe, Marl
■	 Dr. Ewald Sonntag, Mettmann
■	Dr. Irmgard Wilhelm, Bad Kissingen

zum 80. Geburtstag im März:
■	 Dr. Helmut Bach, Bad Dürkheim
■	 Dr. Claus-Heinrich Elstermann, Krefeld
■	 Dr. Hartmut Ertel, Klingenmünster
■	 Adolf Falkenhausen, Rossdorf
■	 Manfred Habekost, Celle
■	 Dr. Ulrich Holtkamp, Homburg/Saar
■	 Reinhard Huebner, Dessau
■	 Dietrich Hülsmann, Weinheim
■	 Dr. Eberhard Karbe, Wülfrath
■	 Dr. Hans-Jerg Kleiner, Kronberg
■	 Dr. Peter Kuhn, Ratingen
■	 Dr. Istvan Namenyi, Seeheim-Jugenheim
■	 Dr. Helmold Plessen, Königstein
■	 Dr. Jörg Pohl, Halle
■	 Konrad Schiller, Fussgoenheim
■	Herbert Schmidt, Nauheim
■	Klaus Schmidt, Wuppertal
■	Gerd Schulz, Witten
■	Dr. Peter Stoss, Illertissen
■	Dr. Richard Thoma, Battenberg
■	Dr. Hans Weisenberger, Biberach

Vermischtes
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Herzlichen Glückwunsch an die Gewinner der Dezemberausgabe: Matthias 
Frantzen, Werksgruppe Chemiepark Marl, Dr. Thomas Brumby, Werksgrup-
pe Bayer Berlin, und Dr. Raimund Ruppel, Werksgruppe BASF. Die Lösung 
lautet „Zinnstein“. Für diese Ausgabe ist der Einsendeschluss der 15. März 2015. 
Bereits nach Ablauf der Einsendefrist wird die Lösung auf der VAA-Website 
eingestellt. Das Lösungswort bezeichnet wieder einen Begriff aus der Chemie. 
Die Lösung des Sudoku-Rätsels wird ebenfalls im Internet eingestellt. Bitte 
Rückmeldungen per E-Mail (redaktion@vaa.de), Fax (0221 160016) oder 
Post an die VAA-Geschäftsstelle Köln (Mohrenstraße 11 – 17, 50670 Köln) 
senden. Unter den richtigen Einsendungen werden drei Gewinner gezogen, die 
jeweils einen Benzin- oder Buchgutschein im Wert von 25 Euro erhalten.
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Raten Sie mal
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Leserbriefe
Zum VAA-Rechtsschutz

Ich möchte mich recht herzlich dafür bedan-
ken, dass Sie mir noch einmal (nach dem 
LAG-Urteil vom 03.03.2010) durch drei In-
stanzen (bis zum BAG am 30.09.2014) 
Rechtsschutz gegen meinen ehemaligen Ar-
beitgeber (Beilstein-Institut) gewährt ha-
ben. Die (von Ihnen beauftragte) Rechtsan-
wältin Dr. Axler wird Ihnen bereits mitge-
teilt haben, dass sie bezüglich §1 (1) letzter 
Satz (BetrAVG) „Auffüllpflicht“ und §16 (1) 
(BetrAVG) „Anpassungspflicht“ gesiegt 
hat. Ein schöner Erfolg für die (sehr versier-
te) Anwältin und für Sie als „Werbung“, wie 
wichtig ein professioneller Rechtsschutz ist!

Dr. Helmut Appelt, Schwalbach

Zum Artikel „Effizient speichern“, 
Ausgabe Dezember 2014

In der oben genannten Ausgabe ist eingangs 
ein sehr interessanter und informativer Ar-
tikel zur Frage der Speicherung von Ener-
gie  aus Wind- und Sonnenkraftwerken von  
Christoph  Janik veröffentlicht. Der Artikel  
wendet sich an Leser in einem von den Na-
turwissenschaften geprägten Fach. In die-
sem Aufsatz findet sich wiederholt der Aus-
druck „Erneuerbare“. Im Zusammenhang  
mit dem sonstigen Text denke ich, dass da-
mit der Begriff „Erneuerbare Energien“ ge-
meint ist. Ich stelle nun schon seit Längerem 
an Parteien, Politiker und Medien die Fra-
ge, wie man Energie erneuern kann. Nor-
malerweise kriege ich darauf keine Ant-
wort! Wie kann man auch eine so dämliche 

Frage stellen? Alle reden über „Erneuerba-
re Energie“, also muss sie doch auch erneu-
erbar sein. Nun habe ich während meines 
Studiums „Thermodynamik“ lernen müs-
sen. Das ist lange her! Könnte es sein, dass 
sich die Natur seither geändert hat? Damals 
war noch von drei Hauptsätzen der Thermo-
dynamik die Rede. Heute sind es im Dub-
bel (Taschenbuch für den Maschinenbau) 
sogar vier! Mir scheint nun, dass der physi-
kalische Tatbestand der Unumkehrbarkeit 
des „Energieflusses“ aber nach wie vor un-
verändert ist. Zumindest habe ich noch 
nichts Anderes gehört! „Erneuerbare Ener-
gie“ wäre nach Gerthsen, Physik, ein „Per-
petuum mobile zweiter Art“! Wer sagt mir 
nun, wie man Energie erneuert? Und dann 
wäre da noch die Frage: Warum muss man 
Energie überhaupt speichern, wenn man sie 
doch erneuern kann? Und nun im Ernst: 
Warum kann man in einer Zeitschrift, die 
sich an Führungskräfte in der Chemie rich-
tet, nicht bei physikalischen Tatbeständen  
bleiben? Muss jeder Unfug, mit dem die Po-
litik das Volk verdummt, nachgeplappert 
werden? Warum lassen wir es zu, dass die 
Politik die Naturwissenschaften mit fal-
schen Begriffen unterläuft?

Dr. Ernst Reichold, Krefeld
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Vorschau Ausgabe April

■	 Spezial: 
	 Industrieflächen renaturieren

■	 Symposion: 
	 Arbeitsfähigkeit erhalten

■	 VAA Stiftung:  
	 Preisträger fördern

Termine

20.02.2015 	 Symposion „Arbeitsfähigkeit von Führungskräften“, Wiesbaden
21.02.2015	 Vorstandssitzung, Wiesbaden
03.03.2015	 Seminar „Abfindungen effizient gestalten“, Frankfurt
06.03.2015 	 Betriebsrätekonferenz, Mainz
13.03.2015	 Kommission Betriebsräte, Mainz
14.03.2015	 Vorstands- und Beiratssitzung, Ludwigshafen
17.03.2015	 Seminar „Hartes Verhandeln“, Köln
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